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Mit der Übergabe des ersten Förderbescheides am 31.10.2008 wurde die Stadt Kas-
sel in das neue Städtebauförderungsprogramm „Aktive Kernbereiche in Hessen“ 
aufgenommen. 
 
Für die Förderung von Einzelmaßnahmen aus dem Programm Aktive Kernbereiche 
in Hessen gilt – wie für alle Städtebauförderungsprogramme – der Grundsatz der 
gebietsbezogenen Förderung. Zu Beginn des Programms muss deshalb die Abgren-
zung des Fördergebietes im jeweiligen Standort festgelegt werden. 
 
Mit dem Schreiben vom 07.04.2009 wurde die Stadt Kassel vom Hessischen Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung aufgefordert, die parzellen-
scharfe Gebietsabgrenzung durch Beschluss der Gemeinde festzulegen und dem 
Ministerium bis zum 15.07.2009 vorzulegen. 
 
Die vorgelegte Abgrenzung des Fördergebietes entspricht exakt der Gebietsab-
grenzung der Bewerbungsunterlagen zur Aufnahme in das Förderprogramm vom 
12.08.2008. 
 
Änderungen und Konkretisierungen der Gebietsabgrenzung können im Zusam-
menhang mit der Erarbeitung, Genehmigung und Beschlussfassung des zwingend 
erforderlichen integrierten Handlungskonzeptes erfolgen. Das integrierte Hand-
lungskonzept wird im Herbst 2009 erarbeitet. 
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Kassel, 18.05.2009 


